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05. März 2024 
 
Stellungnahme des Rats für Migration anlässlich der Ministerpräsident:innenkonferenz 

 

zu den aktuellen Gesetzgebungsvorhaben 

 
Kernaufgabe einer jeden Migrationspolitik muss es sein, die Migrationsgesellschaft zu gestalten – 
nicht zu verhindern. Die von der Bundesregierung aktuell forcierten Vorhaben erachtet der Rat für 
Migration jedoch als übereilte Aktionen, ja als ineffektive Reaktionen auf einen populistischen 
Migrationsskeptizismus. Notwendig wären stattdessen umsichtig entwickelte Steuerungs-
instrumente. Die am 6.3.2024 in Berlin tagende Ministerpräsident:innenkonferenz läuft Gefahr, 
Entscheidungsprozesse in Gang zu setzen, die um den Preis eines Abschreckungseffektes mit 
fragwürdiger Erfolgsaussicht internationales Recht brechen und somit Grundrechte außer Kraft 
setzen könnten. 

 
Bezahlkarte 

Die am 1.3.2024 vom Kabinett beschlossene bundesweite Regelung für eine Bezahlkarte für 
Asylbewerber:innen stellt erneut eine restriktive Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes dar. 
Die Regelung wurde im Geiste einer „hostile environment policy“ beschlossen und soll die 
Barauszahlung von Leistungen für Asylbewerber:innen beenden. Ziel ist es, die Rücküberweisungen 
von in bar ausgezahlten Leistungen für Asylbewerber:innen zu verhindern. Gerechtfertigt wird diese 
Maßnahme mit einer Reduktion der Pull-Faktoren für irreguläre Migration. Popularisiert wird damit 
die Theorie der so genannten Push- und Pullfaktoren, die jedoch jeglicher evidenzbasierten Gültigkeit 
in der internationalen Migrationsforschung entbehrt.1 Eine weitere Annahme, dass  
Asylbewerber:innen die ihnen monatlich zur Verfügung stehenden 460 Euro2 an Schlepper:innen 
oder an ihre Familien ins Ausland überweisen würden, ist spekulativ, wissenschaftlich unhaltbar und 
integrationspolitisch kontraproduktiv.3 So reiht sich diese Abschreckungsmaßnahme in eine lange 
Tradition fehlgeschlagener migrationspolitischer Steuerungsansätze ein.4  

 
Rückführungsverbesserungsgesetz 

Am 18.1.2024 hat der Deutsche Bundestag das umstrittene Rückführungsverbesserungsgesetz 
verabschiedet. Auch darin sieht der Rat für Migration einen übereilten und menschenrechtlich 
bedenklichen Handlungsdruck der Bundesregierung. Die Ankündigung des Bundeskanzlers, nun in 
großem Stile abschieben zu lassen, soll mit Hilfe dieses Gesetzes in die Tat umgesetzt werden. Zu 
diesem Zweck sieht das Gesetz weitreichende Eingriffe in die Privatsphäre von Geflüchteten, die 
Ausweitung von Abschiebehaft und Ausreisegewahrsam vor. Das Gesetz erweitert den bereits zudem 
in § 96 des Aufenthaltsgesetzes geregelten Straftatbestand der Schleusung von Migrant:innen. Vor 
der restriktiven Novellierung war die humanitäre Unterstützung vom Anwendungsbereich 
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ausgeschlossen. Die mit der Novellierung vorgenommenen Gesetzesänderungen führen 
demgegenüber zu einer weiteren Kriminalisierung der humanitären Unterstützung bei der Einreise 
auf dem Landweg sowie der Einreise von unbegleiteten Minderjährigen auf dem See-, Land- und 
Luftweg.5  

Die neuen Bestimmungen des Rückführungsverbesserungsgesetztes setzen die EU-Richtlinie 
2002/90/EG und den Rahmenbeschluss 2002/946/JI (das so genannte „Facilitators Package“) in 
nationales Recht um und zielen darauf ab, die Migrationsströme zu kontrollieren und 
grenzüberschreitende Wirtschaftskriminalität wie die Schleusung von Migrant:innen zu bekämpfen. 
Auf diese Weise aber wird die Kriminalisierung der humanitären Hilfeleistung wie z.B. die 
Seenotrettung in Kauf genommen. Über die Vereinbarkeit der europäischen und deutschen 
Bestimmungen mit dem EU-Primärrecht, einschließlich der EU-Grundrechtecharta, verhandelt der 
EuGH zurzeit im Rahmen eines laufenden Entscheidungsverfahrens (EuGH - Rechtssache C-460/23). 
Entscheidet der EuGH, dass das Facilitators Package rechtswidrig ist, muss Deutschland die 
Gesetzesänderungen rückgängig machen. Auch im vorliegenden Fall hätte die Bundesregierung das 
Gesetzgebungsverfahren aussetzen müssen, weil es Rechtsunsicherheit schafft und die Grundrechte 
gefährdet.6  

 
Drittstaatenlösung 

Auf der Ministerpräsident:innenkonferenz am 7.3.2024 sollen erneut weitreichende 
migrationspolitische Vorhaben besprochen werden. Ganz oben auf der Liste der Wunschvorschläge 
firmiert die Durchführung von Asylverfahren in Drittstaaten, also außerhalb der Europäischen Union. 
Anlässlich der letzten Ministerpräsident:innenkonferenz im Spätherbst 2023 hatte die 
Bundesregierung eine Prüfung einer solchen Maßnahme angekündigt. Mittlerweile ist klarer 
geworden, dass der Umsetzung eines solchen Vorhabens enge rechtliche und praktische Grenzen 
gesetzt sind.  

Gegenwärtiges Vorbild ist der so genannte „Ruanda-Plan“ der britischen Regierung. Demnach sollen 
perspektivisch alle Personen, die unautorisiert nach Großbritannien einreisen, nach Ruanda 
verbracht werden, um dort einen Asylantrag zu stellen. Eine erste legislative Umsetzung des Planes 
wurde jedoch durch ein Urteil des britischen Supreme Court verhindert. Das Gericht befand, dass die 
notwendigen Schutzstandards in Ruanda nicht gegeben sind.7 Den Versuch, Ruanda nun per Gesetz 
zu einem sicheren Drittstaat zu erklären, wurde durch das Oberhaus blockiert. Denn dieses will erst 
die tatsächlichen Maßnahmen prüfen, die dazu führen sollen, dass Ruanda de facto ein sicherer 
Drittstaat wird. 

Auch der vorliegende Wortlaut der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) 
erweist sich für die Umsetzung einer Drittstaatenlösung als erhebliches rechtliches Problem. Der 
endgültige Vorschlag zur Verfahrensverordnung schreibt ein starkes „Verbindungselement“ vor. 
Schutzsuchende Personen können also nicht in beliebige Drittstaaten verbracht werden. Die 
Durchreise, aber auch eine freiwillige Einwilligung, sind nicht ausreichend, um diese Verbindung 
herzustellen. 

Wie die Migrationsforschung zeigt, sind derartige Vorschläge zur Auslagerung von Asylverfahren 
keineswegs neu. Schon in den 2000er Jahren verfolgte die Europäische Union die Konzepte „Regional 
Protection Area“ und „Transit Processing Centre“. Ferner waren die verschiedenen außenpolitischen 
Prozesse der EU in Bezug auf die direkt angrenzenden Nachbarstaaten (bspw. die Europäische 
Nachbarschaftspolitik ENP oder der Rabat-Prozess) auch immer darum bemüht, diese zu sicheren 
Drittstaaten im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention zu transformieren. Diese Bemühungen waren 
jedoch nicht erfolgreich. 

Aktuell wird das Abkommen zwischen Italien und Albanien, welches die Durchführung italienischer 
Asylverfahren in Albanien ermöglichen soll, in der Debatte wiederholt  als Beispiel angeführt. Hier ist 
vor allem darauf hinzuweisen, dass das Abkommen noch nicht umgesetzt ist.8 Bereits jetzt liegt 
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jedoch auf der Hand, dass auch dieses Abkommen die Frage der Abschiebung abgelehnter 
Asylsuchender nicht adressieren kann. Es wird lediglich eine Umlenkung der Migrationsbewegungen 
auf dem zentralen Mittelmeer auf die so genannte Balkanroute bedeuten. Es stellt also mitnichten 
eine europäische Lösung dar.  
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